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25543 Kellinghusen
Stadion Telefon: 04324-1660
Stadion Fax: 04324-883730

vertreten durch:

Helmut Hahn (1. Vorsitzender)
Hendrik Jähn (Sportleiter)

15.03.2014

Der MSC Nordhastedt Nordseeküste e.V. im ADAC und der MSC Brokstedt e.V. im ADAC schließen mit
Wirkung vom 01.04.2014 die folgende vertragliche Vereinbarung:

1. Beide Clubs verfolgen die Ziele,. ihren Mitgliedern möglichst optimale Trainingsbedingungen auf zwei unterschiedlichen Speed-
waybahnen zu bieten,. die Zusammenarbeit zwischen den beiden derzeit einzigen Speedwayclubs in Schleswig-Holstein
zu verbessern,

. die Kosten beider Vereine für Trainingsveranstaltungen möglichst gering zu halten und dadurch
auch

. die Trainingsgebühren für die Fahrer beider Clubs in Grenzen zu halten.

2. Die Vereinbarung gilt 2014 nur für "offene" Trainingsveranstaltungen, nicht für "geführte Trainings",
"Schnuppertrainings" oder spezielle Trainings für professionelle Fahrer. Der durchführende Club gewähr-
leistet sämtliche notwendigen Sicherheitavorkehrungen.

3. Für die Mitglieder beider Clubs gelten auf der Bahn des jeweils anderen Clubs gegen Vorlage ihres Mit-
gliedsausweises die Trainingsgebühren für dessen Mitglieder. Dezeit sind dies sowohl auf dem
Dithmarschenring in Albersdorf, als auch auf dem Holsteinring in Brokstedt:

. Die Bonuskarte des MSC Nordhastedt e.V. im ADAC ("Sechsmal fahren, fünfmal zahlen.") gilt
nicht für Mitglieder des MSC Brokstedt e.V. im ADAC, da dieser keine vergleichbare Regelung
hat.

4. Trainingstermine der beiden Clubs sollten nicht gleichzeitig stattfinden, Fällt ein Trainingstermin auf-
grund höherer Gewalt aus, kann derjeweils andere Verein diesen für ein Training auf seiner Bahn nutzen.

5. Alle Trainingstermine beider Motorsportclubs werden zwischen den Vorständen nach Möglichkeit vor
Saisonbeginn abgestimmt und auf deren lnternetseiten veröffentlicht.

6. Der MSC Brokstedt e.V. im ADAC wird während der Geltungsdauer dieser Vereinbarung keine Veranstal-
tung durchführen, die eine Konkurrenz für das "Speedwaycamp" des MSC Nordhastedt Nordseeküste e.V.
im ADAC darstellt.
lm Gegenzug können Junioren A, B und C des MSC Brokstedt zu den Gebühren der Mitglieder des MSC
Nordhastedt am "Speedy-Camp" teilnehmen.

7. Die Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2014. Sie verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn
sie nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich durch einen Vertragspartner gekündigt wird.

8. Anderungen am Vertrag bedürfen der Zustimmung beider Vereinsvorstände.
lm Streitfalle verpflichten sich beide Vereine, die Unstimmigkeiten auf Vorstandsebene zu besprechen,
nach Möglichkeit auszuräumen und die Vereinbarung ggf. mit gemeinsam abgestimmten Anderungen fort-
zusetzen. Sollte sich der Streit nicht gtitlich beenden lassen, kann der Vertrag fristlos gekündigt werden.

9. Regressansprüche gegen den Vertragspartner sind in jedem Falle ausgeschlossen.
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. für Junioren A, B, C:

. für 500ccm-Fahrer/-innen (einschl. U21):
7,50 Euro

15,00 Euro

Nordhastedt Nordseeküste e.V. im (Vertreter s.o.) für den MSC Brokstedt e.V. im ADAC (Vertreter s.o.)


